
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
  
§1 Maßgebliche Bedingungen und Anwendungsbereich 
 
1. Für unsere sämtlichen Lieferungen und Leistungen gelten 
ausschließlich die nachstehenden Bedingungen, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
 
2. Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn und soweit wir sie 
ausdrücklich anerkennen. 
 
§2 Abschluss und Inhalt des Vertrages 
 
1. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt 
erst zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden ausdrücklich 
schriftlich bestätigen oder die Auslieferung und Aushändigung 
ohne gesonderte Bestätigung vornehmen. Für den Inhalt des 
Vertrages ist unsere Auftragsbestätigung  maßgeblich, bei 
Auslieferung oder Aushändigung ohne gesonderte Auftragsbe- 
stätigung gilt unser Lieferschein als Auftragsbestätigung.  
 
2. Alle Angaben über unsere Produkte, vor allem 
Qualitätsangaben und sonstige technische Daten, kennzeichnen 
lediglich den Vertragsgegenstand und stellen nur annähernde 
Angaben dar, womit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind. 
 
3. Zugesicherte Eigenschaften müssen von uns ausdrücklich 
schriftlich als solche gekennzeichnet sein. Bei Anforderungen 
von Mustern und Proben gelten deren Eigenschaft nicht als 
zugesichert, es sei denn, dass anderes ausdrücklich schriftlich 
bestimmt ist. 
 
§3 Lieferung ,Rücktrittsrecht und Gefahrenübergang  
 
1. Von uns angegebene Lieferfristen gelten nur annähernd, 
sofern nicht etwas anderes ausdrücklich vereinbart ist. 
 
2. Mehr bzw. Minderlieferungen i. H. v. 10 %  können auftreten. 
Im Falle einer Minderlieferung von 10 %  oder weniger sind wir 
nicht zu einer Nachlieferung verpflichtet. Unberechnete Muster 
bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen frei 
zurückzusenden. Für die vom Besteller überlassenen Vorlagen, 
Muster, Druckträger und andere, der Wiederverwendung 
dienenden Gegenstände übernimmt der Auftragnehmer keine 
Haftung. 
 
3. Im Falle des Lieferverzuges oder der Unmöglichkeit haften 
wir für Schadensersatzansprüche nur nach Maßgabe von § 6 
Ziffer 5. 
 
4. Bei Eintritt höherer Gewalt, etwa Betriebsstörungen, 
Transportverzögerungen, Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie 
bei Nachlieferung, nicht richtiger oder verspäteter Lieferung 
unseres Lieferanten, gleich aus welchem Grund 
(Selbstbelieferungsvorbehalt) und bei sonstigen 
Leistungshindernissen, die nicht von uns zu vertreten sind, 
können wir die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
eine angemessene Anlaufzeit danach hinausschieben. Sofern es 
sich voraussichtlich um ein dauerndes Hindernis handelt, steht 
uns das Recht zu, die Auslieferung der Ware ganz oder teilweise 
zu verweigern. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der 
Leistung unverzüglich informiert. Für den Fall der bereits 
erfolgten Gegenleistung wird diese unverzüglich zurückerstattet. 
 
5. Die vorbezeichneten Lieferungs- oder 
Leistungsverzögerungen berechtigen beide Vertragsparteien, 
binnen einer angemessenen Frist von drei Wochen nach 
Bekanntwerden und Mitteilung des Störungsgrundes, eine 
Anpassung des Vertrages an die veränderten Umstände zu 
verlangen oder aber die Rückabwicklung des 
Vertragsverhältnisses gemäß den Rücktrittsvorschriften nach den 
§§ 346 ff. BGB vorzunehmen. Wir sind berechtigt, die Lieferung 
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 

angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des 
noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten. Wenn die Behinderung länger als drei Monate 
andauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom 
Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wir 
werden von unserer Verpflichtung frei, so kann der Kunde 
hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
 
6. Wir sind zu Teillieferung berechtigt, soweit nicht ausdrücklich  
Gegenteiliges vereinbart ist. Dies trifft insbesondere auf 
Aufträge zu, die aus mehreren Produkten bestehen und dadurch 
die Produktion in verschiedenen Bereichen erfolgen muss. Bei 
solchen Aufträgen werden bereits die Bestätigungen nach 
Produkten geteilt. 
 
7. Versand und Transport erfolgt stets auf Gefahr und Kosten des 
Kunden, dies gilt auch bei Teillieferung. Die Gefahr geht auf den 
Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person übergeben worden ist und zwecks 
Versendung unser Lager verlassen hat, sofern nicht Abs. 6 
eingreift. Wir sind in der Auswahl von Versandweg und 
Beförderungsmitteln frei, wobei wir den Versand nach bestem 
Wissen auf dem günstigsten uns bekannten Transportweg 
vornehmen. 
 
§4 Muster, Entwürfe, Angebote etc.  
 
1. An Entwürfen, Kostenvoranschlägen und anderen Unterlagen 
behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor. Sie 
dürfen nur im Einvernehmen mit uns und kostenpflichtig für 
andere Zwecke verwendet werden. Sofern wir Produkte nach 
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen 
geliefert haben, die der Kunde uns übergeben hat, übernimmt 
dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt 
werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte 
solche Produkte herzustellen oder zu liefern, so sind wir nicht 
verpflichtet, die Rechtslage nachzuprüfen, aber berechtigt, 
insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und Ersatz der 
aufgewendeten Kosten und des entgangenen Gewinns zu 
verlangen. Der Kunde verpflichtet sich außerdem, uns 
unverzüglich von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
damit zusammenhängen. Für alle Schäden, die uns aus der 
Geltendmachung vom Schutzrecht Dritter entstehen, hat der 
Kunde uns schadlos zu halten. 
 
2. Technische Angaben wie z.B. spezifische Gewichte, Farb- 
und Formangaben, sind keine zugesicherten Eigenschaften, 
sondern nur handelsübliche Bezeichnungen. Für Ihre Einhaltung 
wird keine Gewähr übernommen. Wir behalten uns 
Abweichungen innerhalb vertretbarer Toleranzen vor.  
 
3. Abweichungen von Mustern früherer Lieferungen werden 
vermieden, soweit technisch möglich. Abweichungen in 
Qualität, Ausführung und Farbe gewähren keine Ansprüche. 
Erhebliche Abweichungen gewähren nur einen Anspruch auf 
Rücktritt oder Ersatzlieferung, nicht aber auf entgangenen 
Gewinn oder Schadenersatz irgendwelcher Art. Muster mit 
Aufdrucken dürfen von unseren Abnehmern nicht als 
Fotovorlage für deren Kataloge verwendet werden, weil hierbei 
die Gefahr besteht, dass Rechte Dritter verletzt werden. 
 
4. Werden Korrekturen verlangt, so haftet der Kunde selbst für 
evtl. übersehene Fehler. Entstehen Hör- oder Schreibfehler bei 
der Übermittlung von Bestellungen, Werbetexten etc. per 
Telefon oder Datenübertragung, so übernehmen wir dafür keine 
Haftung. Es empfiehlt sich in solchen Fällen, dass der Kunde die 
übermittelten Angaben schriftlich bestätigt.  
 
5. Erhalten wir vom Kunden Datenträger mit Grafik- oder 
anderen Daten, gehen wir davon aus, dass es sich um 
Sicherungskopien handelt. Eine Gewährleistung können wir für 
diese Datenträger nicht übernehmen. 



 
§5 Bedruckte Produkte 
 
1. Wir sind bemüht, von Ihnen vorgelegte Farben und Raster so 
nah als möglich zu erreichen, müssen uns aber, wie für den 
Druckbereich allgemein üblich, gewisse Toleranzen vorbehalten. 
 
2. Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass Abweichungen 
produkt- und produktionsbedingt in Verarbeitung, Ausführung 
und Material, sowie beim Druck in der Farbigkeit, beim Stand 
und im Ergebnis auftreten können. Für technisch bedingte, 
insbesondere farbliche Abweichungen zwischen den erstellten 
Entwürfen und Druckerzeugnissen oder Farbabweichungen 
zwischen einzelnen Exemplaren eines Druckerzeugnisses haften 
wir nicht. Spätere Reklamationen dahingehend sind daher 
ausgeschlossen.  
 
3. Für technisch bedingte, insbesondere farbliche Abweichungen 
sowie inhaltliche oder formale Fehler zwischen den erstellten 
Entwürfen und den finalen Druckerzeugnissen oder 
Farbabweichungen zwischen einzelnen Exemplaren eines finalen 
Druckerzeugnisses haften wir nicht. Vor der Veröffentlichung 
oder Erteilung des Druckauftrages erhält der Kunde einen 
Korrekturabzug mit der Bitte um Prüfung und Freigabe. Der 
Kunde hat diesen Korrekturabzug sorgfältig auf inhaltliche 
Richtigkeit, Farbangaben, auf Schreibfehler und auf formale 
Fehler zu prüfen. Eventuelle Fehler hat der Kunde uns 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung mitzuteilen. Nach 
Druckfreigabe durch den Kunden haften wir nicht mehr für 
eventuelle inhaltliche, orthographische oder grammatikalische 
Fehler. 
 
4. Mängel eines Teiles der Lieferung berechtigt nicht zur 
Beanstandung der gesamten Lieferung.  
 
5. Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung von 
Zahlungen.  
 
6. Ansprüche auf Nachbesserung und -lieferung der Leistung 
oder Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Vertrag 
sind ausgeschlossen. Ebenso sind die Ansprüche auf 
Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
ausgeschlossen. 
 
§6 Preis, Zahlung 
 
1. Bei Auslandsproduktion (z. B. Fernost/Europa) werden per 
Vorauskasse 30-50 %  des Bestellwertes sofort fällig. Die 
Zahlung ist sofort netto bei Auftragserteilung zu zahlen. Der 
Restbetrag ist bei Auslieferung sofort netto fällig. Unberechtigte 
Skontoabzüge werden sofort gefordert. 
 
2. Unsere Preise verstehen sich zzgl. jeweiliger gesetzl. 
Umsatzsteuer, Verpackungskosten werden gesondert berechnet. 
Am Telefon gegebene Auskünfte bezüglich Preis und Lieferzeit 
sind stets unverbindlich. Gültig sind nur schriftlich gegebene 
Mitteilungen. 
 
3. Sämtliche Versendungskosten sind vom Kunden zu tragen.   
 
4. Unser Kunde ist nicht berechtigt, unsere Forderungen um 
Gegenforderungen zu kürzen, es sei denn, dass diese von uns 
schriftlich anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Kunden kann ebenfalls nur mit anerkannten oder rechtskräftig 
festgestellten Gegenforderungen ausgeübt werden. 
 
5. Der Kaufpreis ist spätestens innerhalb von 14 Tagen  nach 
Rechnungsdatum netto zu zahlen. Skonto wird nur gewährt, 
wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren 
Lieferungen erfüllt sind. Gegebenenfalls behalten wir uns vor, 
per Nachname oder nach Vorkasse zu liefern.   
 
6. Bei Beantragung von Zahlungsfristen berechnen wir Zinsen in 
Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der 
Europäischen Zentralbank p. a., es sei denn, dass ein höherer 
oder niedrigerer Schaden nachgewiesen wird.  
 

7. Unsere Berechnungen werden unabhängig von der Laufzeit 
erfüllungshalber hereingenommener Wechsel sofort fällig, wenn 
vertragliche Vereinbarungen durch den Kunden nicht 
eingehalten werden. Bei Zahlungsverzug, Wechselprotest und 
Zahlungseinstellung des Kunden können wir die sofortige 
Zahlung unserer Gesamtforderung – einschließlich etwaiger 
Forderungen aus veräußerten Wechseln – ohne Rücksicht auf die 
vereinbarte Fälligkeit verlangen. Das gilt auch dann, wenn uns 
Umstände bekannt werden, die zu begründeten und erheblichen 
Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des 
Kunden Anlass geben, und zwar auch dann, wenn diese 
Umstände schon bei Bestellung der Ware vorlagen, uns jedoch 
nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten. In allen 
genannten Fällen sind wir auch berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auszuführen und, wenn die Vorauszahlung oder Sicherheit nicht 
binnen zwei Wochen geleistet wird, ohne erneute Fristsetzung 
vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche bleiben 
unberührt. 
 
8. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen aus diesem 
Vertrag ohne unsere Zustimmung an Dritte abzutreten. 
 
§7 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Alle gelieferten Waren („Vorbehaltswaren“) bleiben unser 
Eigentum, bis der Kunde sämtliche bestehenden und nach 
Vertragsabschluß entstehenden Forderungen beglichen hat. 
Verhält sich der Kunde vertragswidrig (insbesondere bei 
Zahlungsverzug), so sind wir befugt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 
 
2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware für uns zu verwahren. Auf 
Verlangen ist jederzeit am Ort der jeweiligen Lagerung eine 
Bestandsaufnahme und eine ausreichende Kennzeichnung zu 
ermöglichen. Von Pfändungen oder anderen Beeinträchtigungen 
unseres Rechts durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich 
unter Angabe aller Einzelheiten benachrichtigen, die es uns 
ermöglichen, mit allen rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen. 
 
3. Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen 
Geschäftsbetriebes berechtigt, die Vorbehaltsware unter 
Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts in dem von uns 
gezogenen Umfang weiter zu veräußern. 
 
4. Der Kunde tritt bereits hiermit die ihm aufgrund der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seinen Abnehmer 
zustehenden Ansprüche an uns ab. Sie dienen in demselben 
umfang zur Sicherung der Vorbehaltsware. Der  Kunde ist zu 
einer Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn 
sichergestellt ist, dass die ihm daraus zustehenden Forderungen 
auf uns übergehen. 
 
5. Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit 
anderen, nicht von uns gelieferten Waren zu einem Gesamtpreis 
veräußert, so erfolgt die Abtretung der Forderung aus der 
Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes der jeweils 
veräußerten Vorbehaltsware. 
 
6. Wird die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung 
aufgenommen, so tritt der Kunde bereits einen der Höhe nach 
dieser Forderung entsprechenden Teil des Saldos einschließlich 
des Schuldsaldos aus dem Kontokorrent an uns ab. 
 
7. Die Vorbehaltsware muss von dem Kunden gegen sämtliche 
Risiken angemessen versichert werden. Die Vorbehaltsware ist 
von dem Kunden sorgfältig und schonend zu behandeln. Der 
Kunde tritt die durch Beschädigung, Zerstörung oder 
Abhandenkommen der Vorbehaltsware entstehenden 
vertraglichen insbesondere versicherungsvertraglichen oder 
deliktischen Ansprüche, bereits jetzt in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware an uns ab. Übersteigt der Wert der für uns 
bestehenden Sicherheiten die gesicherten Sicherheiten insgesamt 
um mehr als 20 %, sind wir auf Verlangen des Kunden insoweit 
zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet. 
 



8. Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an 
uns abgetretenen Forderungen ermächtigt. 
 
9. Erfüllt der Kunde Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder 
anderen Verträgen mit uns nicht oder werden uns Umstände 
bekannt, die seine Kreditwürdigkeit mindern, so 
 
-können wir die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
untersagen: 
 
- erlischt das Recht des Kunden zum Besitz der Vorbehaltsware; 
wir sind dann berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zu 
betreten und die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden in 
Besitz zu nehmen und sie, unbeschadet der Zahlungs- und 
sonstigen Verpflichtungen des Kunden, durch freihändigen 
Verkauf oder im Wege einer Versteigerung bestmöglich zu 
verwerten. Den Verwertungserlös rechnen wir dem Kunden nach 
Abzug entstandener Kosten auf seine Verbindlichkeiten an. 
Einen etwaigen Überschuss zahlen wir ihm aus; 
 
- hat unser Kunde auf Verlangen die Namen der Schuldner der 
an uns abgetretenen Forderung mitzuteilen, damit wir die 
Abtretung offen legen und die Forderungen einziehen können, 
alle uns aus Abtretungen zustehenden Erlöse sind uns jeweils 
sofort nach Eingang zuzuleiten, wenn und sobald Forderungen 
unsererseits gegen den Kunden fällig sind; sind wir berechtigt, 
die erteilte Einzugsermächtigung zu widerrufen. 
 
§ 8 Gewährleistung 
 
1. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich nach 
Eintreffen am Bestimmungsort sorgfältig zu untersuchen. 
Hierbei ist die Ware insbesondere nach Maß und Stückzahl 
sowie auf ihre äußere Beschaffenheit zu überprüfen. Die 
Lieferung gilt als genehmigt, wenn eine Mängelrüge nicht 
binnen drei Tage nach Eingang der Ware am Bestimmungsort, 
oder wenn der Mangel bei der Untersuchung nicht erkennbar 
war, binnen drei Tagen nach seiner Entdeckung schriftlich, 
fernschriftlich oder per Telefax mit genauer Beschreibung des 
Mangels bei uns eingegangen ist. Mängelrügen sind stets 
unmittelbar an uns zu richten. 
 
2. Transportschäden sind dem Spediteur unverzüglich 
anzuzeigen; es gelten insoweit die Anzeigenpflichten der 
allgemeinen deutschen Speditionsbedingungen. 
 
3. Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge leisten wir 
Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde 
Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des 
Vertrages verlangen. 
 
 4. Bei Abweichungen der Liefermenge nach § 3 Ziffer 2 
behalten wir uns eine Gewährleistung durch Nachlieferung oder 
Ersatzlieferung vor. 
 
5. Die vorstehenden Bestimmungen erhalten abschließend die 
Gewährleistung für unsere Waren. Insbesondere haften wir für 
alle sonstigen dem Kunden wegen oder im Zusammenhang mit 
Mängeln oder fehlenden zugesicherten Eigenschaften der Ware 
etwa zustehenden Schadenersatzansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, ausschließlich nach Maßgabe des nachfolgenden 
Absatzes. 
 
6. Für Ansprüche auf Schadensersatz wegen schuldhafter 
Handlungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unter anderem 
Verzug, mangelhafte Lieferung, positive Vertragsverletzung, 
Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen, 
unerlaubter Handlung, Produkthaftpflicht (ausgenommen die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz), haften wir nur im 
Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, es sei denn, dass durch 
die Verletzung der Vertragszweck gefährdet wird. Wir haften in 
jedem Fall nur für den typischen und vorhersehbaren Schaden. 
Bei Mangelfolgeschäden aufgrund Fehlens einer zugesicherten 
Eigenschaft haften wir nur dann, wenn die Zusicherung den 
Kunden gegen das Risiko solcher Schäden absichern sollte. 

Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn das Produkt durch 
den Kunden oder Dritte verändert, unsachgemäß installiert, 
gewartet, repariert, benutzt oder Umgebungsbedingungen 
ausgesetzt wird, die nicht den Installationsforderungen der 
Hersteller entsprechen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass 
diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. 
 
8. Für die Brauchbarkeit der gelieferten Ware zu einem 
bestimmten Verwendungszweck übernehmen wir keine Haftung, 
auch wenn bei Vertragsvereinbarung über 
Verwendungsmöglichkeiten der Ware beraten wurde. Wir 
übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Funktionen von 
Software den Anforderungen des Kunden genügen, und die 
Vertragsprodukte in der vom Kunden getroffenen Auswahl 
zusammenarbeiten.  
 
9. Sämtliche vertragliche Gewährleistungs- und Ersatzansprüche 
verjähren in sechs Monaten nach Lieferung an den Kunden. 
 
§9 Haftung 
 
1. Wir haften für Schäden des Kunden nur insoweit als ihnen 
oder ihren Mitarbeitern, Vertretern und Erfüllungshilfen Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zu Lasten fällt. 
 
2. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleiben unberührt; dies gilt auch 
für die zwingende Haftung aus dem Produkthaftungsgesetz. 
 
3. Jede Haftung ist auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
4. Wir stellen lediglich die Technik zur Nutzung der Webdienste 
bereit. Der Kunde ist für die Inhalte der von ihm erstellten und 
hinterlegten Texte und Daten selbst verantwortlich. Wir 
übernehmen keine Gewähr für Informationen und Daten Dritter. 
Dies gilt insbesondere für die Vollständigkeit, Richtigkeit, 
Freiheit von Rechten Dritter oder die Konformität mit 
gesetzlichen Bestimmungen oder anderen verbindlichen Regeln. 
Eine Überwachung oder Überprüfung durch uns findet 
grundsätzlich nicht statt. 
 
5. Ist die Zurverfügungstellung von Webdiensten als Gegenstand 
einer unserer Leistung oder eines unseres Dienstes, so ist der 
Kunde verpflichtet,  

- den von uns zur Verfügung gestellten Dienst nur im 
Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit zu benutzen, 
also insbesondere die verfassungsmäßige Ordnung 
einzuhalten und keine Rechte Dritter, z.B. durch 
Persönlichkeitsverletzungen, zu verletzen, keine 
Informationen mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten 
anzubieten. Darunter sind insbesondere solche 
Informationen zu verstehen, die i.S.d § 131 StGB zum 
Rassenhass aufstacheln, Gewalt verherrlichen oder 
verharmlosen, sexuell anstößig sind, i.S.d. § 184 StGB 
pornographisch sind, den Krieg verherrlichen, geeignet 
sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden 
oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen.  
 

- Bei zu vertretener Nichtbeachtung dieser Regelung sind 
wir sofort berechtigt, ohne dadurch entstehende 
Minderungs- bzw. Ersatzansprüche des Kunden, die 
Sperrung der Inhalte zu veranlassen.  
 

- Der Kunde ist ferner verpflichtet, bei Inhalten, die unter 
das Gesetz zum Schutz vor jugendgefährdenden Schriften 
(GjS) fallen oder offensichtlich geeignet sind, Kinder oder 
Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem 
Wohl zu beeinträchtigen, durch technische Vorkehrungen 
oder in sonstiger Weise Vorsorge zu treffen, dass die 
Übermittlung an oder Kenntnisnahme durch nicht 
volljährige Nutzer ausgeschlossen ist.  
 

- Der Kunde hat bei der Hinterlegung von Daten auf unseren 
Servern zu beachten, dass die Daten unter Beachtung der 



nationalen und internationalen Urheberrechte erstellt 
wurden.  

6. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist 
die Haftung ausgeschlossen. 
 
 
§ 10 Urheberschutz, Eigentumsrecht, Nutzungsrechte 
 
1. Dem Kunden überlassene Unterlagen und Zeichnungen sowie 
von uns erbrachte konstruktive Leistungen und Vorschläge für 
die Gestaltung und die Herstellung bestellter Teile, darf der 
Kunde nur für den vorhergesehenen Zweck verwenden. Der 
Kunde ist nicht berechtigt, diese Unterlagen ohne unsere 
Zustimmung Dritten zugänglich oder zum Gegenstand von 
Veröffentlichungen zu machen. 
 
2. An von uns erbrachten Leistungen werden Kunden nur 
Nutzungsrechte eingeräumt. Eine vollständige Übertragung von 
Eigentumsrechten an den Schöpfungen der Charara IT-Solutions 
GmbH an den Kunden erfolgt nicht. Sofern nicht ausdrücklich 
und schriftlich anders vereinbart, erwirbt der Kunde im 
Zeitpunkt der Zahlung des vollständigen Rechnungsbetrags des 
Auftrages ausschließliche und zeitlich und deutschlandweite 
Nutzungsrechte für die vertraglich bezweckten, von uns 
erbrachten Leistungen. 
 
3. Nutzungsrechte können getrennt in Rechnung gestellt werden.  
 
4. Für die Nutzung von Leistungen der Charara IT-Solutions 
GmbH, die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und 
Nutzungsumfang hinausgehen, ist – unabhängig davon, ob diese 
Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die unsere schriftliche 
Zustimmung der erforderlich. Für eine über den Vertragszweck 
hinausgehende Nutzung schuldet der Kunde der Charara IT-
Solutions GmbH eine gesonderte angemessene Vergütung. 
 
5. Der Kunde ist nicht berechtigt, die erhaltenen Leistungen, 
insbesondere urheberrechtsfähige Werke oder schutzrechtsfähige 
Werke an Dritte zu lizenzierten oder an diesen Rechten 
Nutzungsrechte einzuräumen.  
 
6. Eine Weitergabe bzw. Lizenzierung der von uns erbrachten 
Leistungen an Dritte, auch in abgewandelter Form, bedarf unsere 
Zustimmung. Einer Weitergabe bzw. Lizenzierung von 
Leistungen bzw. Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte 
folgt in jedem Falle die Zahlung einer angemessenen Lizenz- 
oder Festvergütung. 
 
7. Leistungen der Charara IT-Solutions GmbH sind als 
persönliche geistige Schöpfungen durch das Urheberrechtsgesetz 
geschützt, dessen Regelung auch dann als vereinbart gelten, 
wenn die nach § 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht 
erreicht ist. 
 
§11 Änderung der AGB 
 
Der Kunde willigt ein, über Änderungen der AGB nur per Email 
an die vom Nutzer zuletzt bekannt gegebene E-Mail-Adresse, 
informiert zu werden. Sie gelten als genehmigt, wenn der Nutzer 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe schriftlich 
oder in Textform widerspricht. Auf diesen Umstand sowie auf 
die geänderten Bedingungen der AGB wird bei der 
Änderungsmitteilung gesondert hinweisen. Die Änderungen 
werden hierbei entsprechend hervorgehoben. 
 
§12 Schlussbestimmung 
 
1. Gerichtsstandort und Erfüllungsort ist Leverkusen. 
Gesetzliche Regelungen über ausschließliche Zuständigkeiten 
bleiben unberührt. Anwendbar ist ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich 
dieser Schriftformklausel, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Gleiches gilt für Neben- und Zusatzabreden. 
 

3. Wir sind berechtigt, die vom Kunden überlassenen Daten 
elektronisch zu speichern und weiter zu verarbeiten. Eine 
Löschung der Daten fordert Schriftform. Wir sind berechtigt, 
Kundendaten, die sich aus den Vertragsunterlagen ergeben oder 
die zur Vertragsdurchführung notwendig sind, an Dritte, 
insbesondere an Kreditinstitute und Vertragspartner 
weiterzugeben, wenn diese der Auftragsabwicklung dient. 
 
4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird durch die Unwirksamkeit 
dieser Bestimmung die Wirksamkeit aller übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch eine rechtsgültige Bestimmung zu 
ersetzen, die in wirtschaftlicher Hinsicht dem mit der 
unwirksamen Bestimmung verfolgten Regelungszweck so nahe 
kommt, als es rechtlich zur zulässig ist. Gleiches gilt für etwaige 
Lücken des Vertrages.   
 
 


